
',{Z-w ;t 1. O~. 0]
Hunde müssen nun( last überall an Öie Leine 
Brut- und Setzzeit hat begonnen - Stadt besteht für die Zeit bis zum 15. Juli auch im "Hundepark" auf Leinenzwang 

Harte Zeiten fü r 
Hunde. Bis wm 
15. Juli gi lt in 
der freien Land
schaft a uf 
Grund geset~ l i
eher Bestim
mungen Leinen
zwang. Ausnah
men gibt es nur 
wenige. 

Hunde brauchen Auslauf. Große 
Hunde bra uchen viel Auslauf. 
Doch zurzeit ist das schwierig. 
Nicht nur die Leinenverordnung 
der Stad t No rdenham schränkt 
Hund und Halter ein, sondern 
ebenfalls das Niedersächsische 
Gesetz über den Wald und die 
la nd scha ftsordnung. Auch im 
Seen park 111, im so genannten 
Hundepa rk, sollen Bello & Co. bis 
Mitte Juli an die Leine, teilt die 
Stadt Nordenham mit. 

Das Gesetz tiber den Wald und 
die Landschaftsordnung legt fest, 
dass Hu nde in der Zeit vom 1. 
April bis zum 15 Juli in der freien 
Lnndschaft IIn der Leine zu führen 
si nd . In dieser Zeit brüten die Vö
gel. und die meisten wild lebenden 
Säugetiere ziehen ihre Jungen auf. 
Das Ldnengebot soll sie vor frei 
la ufenden Hunden schütze n. 

Kleine Parks leinen1rei 

Was ist nun rreie Landschaft? 
Nach Auffassung der Stad, Nor
denham gehören die Seenpark
Flächen dazu. Auf Grund der städ
tischen Leinenverordnung müssen 
Hunde im Seenpark I und im 
Scenpa rk I1 am Sand iJ1ger Weg 
ohnehin an der Leine geführt wor
den. Im Scenpark 111 gilt der gene
relle Leinenzwang nicht. Die 
Seenfltiche hut sich zu einem be
licbtcn Treffpunkt für Hundehalter 
entwickelt. Das Gelände ist rocht 

groß, ein See ist für d ie Besucher 
gar nicht zugänglich, bei einem 
zweiten nur eine Seite des Ufers 
und in diese ungestörten Bereiche 
laufen auch keine Hunde, weil sie 
abgesperrt sind. Die beiden ande
ren Seen sind stark VOll Spazier
gängern - mit und ohne Hund 
frequentiert - die Unruhe für die 

Tierwelt ist also ohnehin groß. 
Dennoch gelte der Leinenzwnng 
für Hunde zwischen dem 1. April 
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und 15. Juli auch dort, betont Har
n Kühn vom rachdienst Ordnung 
und Umwelt der Stadt. 

Wohin also mit dem Hund? In 
den kleinen Parks, in denen der 
Leinenzwang der städtischen Ver
ordnung nicht gilt, dürfen die 
Hunde laufen. Das sind beispiels
weise der Mllseumspark und Gut 

Schützfeld, auch die Papenkuhle. 
Allerdings sind das nicht die Re
viere, in denen sich große Hunde 
austoben können . Deren Haltern 
empfiehl! die Stadt, die Hunde auf 
Wirtschaftswegen laufen zu lassen, 
die durch Gräben und Zäune "ge
sichert" sind , so dass die Hunde 
nicht ins Fe ld l!1ufen können. hei 


